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Weinstadt Dillenburg?

Das meistfotografierte Objekt in Dillenburg ist unzweifelhaft der Wil- 
helmsturm. Besucher der Stadt im Lahn-Dill-Kreis, die nicht vorwiegend 
historisches Interesse nach Dillenburg führt, entdecken allerdings auch inner­
halb der Stadt lohnende Motive für den Fotoapparat. Immer wieder konnte 
ich beobachten, wie die Dillenburger Fachwerkbauten abgelichtet wurden 
und hierbei besonders die Häuser mit Weinornamenten im Fachwerk auf 
Interesse stießen.

Diese zahlreichen und wunderschönen Weinornamente an den Dillenbur­
ger Fachwerkhäusern, die Balkenverzierungen mit Trauben und Weinlaub 
und schließlich die Flurbezeichnung „Weinberg“, könnten einen besonderen 
Zusammenhang Dillenburgs mit dem Wein begründen. In der Tat gibt die 
Vielzahl dieser Verzierungen mit Weinthematik Anlaß zu der Frage, ob eine 
besondere Verbundenheit Dillenburgs mit dem Wein, so weitab von den deut­
schen Weinanbaugebieten, damit ausgedrückt wird.

Ich fand, daß es der Mühe wert sei, einem solchen Zusammenhang einmal 
nachzugehen, und ich habe dabei eine ungeheure Vielzahl von Begebenheiten 
mit und um den Wein in Dillenburg gefunden, daß es mir hier auch nicht an­
nähernd möglich ist, sie vollständig wiederzugeben. So glaube ich, durchaus 
berechtigt die Aufzeichnung einer „Dillenburger Weinchronik“ vornehmen zu 
dürfen. Dabei soll soweit möglich und in diesem Rahmen zulässig auf aktuelle 
Fragestellungen zur „Dillenburger Weingeschichte“ eingegangen werden.

Die ältesten Zeugnisse - Rentei- und Bürgermeisterrechnung

Der römische Schriftsteller und Geschichtsschreiber Publius Cornelius Ta­
citus berichtet über „Essen und Trinken“ der Germanen: „Als Getränk dient 
ihnen ein Gebräu aus Gerste oder Weizen, das durch Gärung in eine Art 
Wein verwandelt wird. Außerdem kaufen die Anwohner des Rheins und der 
Donau echten Wein.“ 1 So mögen die ersten Siedler, die an der Dillkrümmung 
zwischen dem heutigen Weinberg und dem Schloßberg gelebt haben, sicher 
schon lange vor der ersten urkundlichen Erwähnung des Weingenusses in Dil­
lenburg Bekanntschaft mit diesem Getränk gemacht haben.

Bei recht oberflächlicher Suche nach solchen Urkunden habe ich die ältes­
ten Berichte in den gräflichen Renteirechnungen2 und den Bürgermeisterrech­
nungen3 der Stadt gefunden, die ab 1521 erhalten sind. Aus der gräflichen 
Renteirechnung des Jahres 1451 ist eine Begebenheit überliefert4, wie mühe­
voll und schwierig der Weintransport nach Dillenburg sich damals gestaltete. 
Eine mit 10 Stück (Rheingauer Faßgröße) beladene Weinfuhre, die 10 Fuder, 
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6 Ohm und 5 Viertel Weins enthielten, war vom linksrheinischen Ufer nach 
Waltaffen (Walluf) übergesetzt worden.

Zweimal waren Zollschranken zu passieren und die Abgabe zu zahlen ge­
wesen, als die Fuhre wegen hoher Schneeverwehungen in den Taunusbergen 
steckenblieb. Erst nach fünfmaligen Versuchen, nachdem man Pferde aus Dil­
lenburg zum Vorspann herangeholt hatte, konnte die Fuhre wieder flottge­
macht werden.

Eine weitere Weinerwähnung des 15. Jhs. stammt aus dem Jahr 1457 und 
berichtet von einer Frau: Heydrichs Imelchin. Sie hat in diesem Jahr 46 Gul­
den Weinzins gezahlt. Schon Heydrich, der Vater Imelchins, betrieb in Dillen­
burg eine Ausschank-Wirtschaft und auch Imelchins Sohn widmet sich später 
diesem Erwerbszweig.5

Sollte 1457, wie in den späteren Jahren, der Weinzins (Akziß) 10% des 
Verkaufspreises des Weins ab Keller des Winzers betragen haben, so hat Imel­
chin für 460 Gulden Wein eingekauft und verschenkt, was damals nicht 
weniger als 30 Ohm oder 4500 Liter gewesen sein kann, denn der Weinpreis 
war um 1450 eher niedriger als später, als im 16. Jh. rund 15 Gulden per 
Ohm (ca. 150 Liter) in der Grafschaft zu zahlen waren.

Die Qualität des Weines, der 1457 zum Ausschank kam, also aus den Jahr­
gängen 1454 - 1456, war vermutlich eine sehr mäßige. Nach dem Weinchro­
nisten Thomas Gänsschopff (1660) wurden diese Jahrgänge6 folgendermaßen 
charakterisiert:

1454 - nasser Sommer, viel, aber saurer Wein
1455 - unfruchtbares, nasses Jahr, Wein wenig und sehr schlecht (Seuche) 
1456- nass und kalt, vom 10. Juli bis Herbst Regen, Wein wenig und sauer.

Die erste Weinschanksordnung

Möglicherweise war von diesen mäßigen Jahrgängen nicht sehr viel eingekel­
lert worden in Dillenburg, denn aus dem Jahr 1461 wird berichtet, daß die 
Stadt Dillenburg Graf Johann IV. „42 gute Weinfässer um 4 Tournosen (8 
Albus oder V3 Gulden) das Stück“ verkaufte.7 Bei damals etwa 90 Haushalten 
in Dillenburg eine fürwahr recht stattliche Menge von Vorratsbehältern für 
Wein, über die der Bürgermeister verfügte.

Die Heydricher Wirte-Dynastie wird überdies immer recht vorsichtig einge­
kauft haben, denn bei der geringen Verdienstspanne, mit der die Wirte 
damals rechnen konnten, war der Verderb eines Fasses kaum aufzufangen.

Deshalb konnten sich Engpässe in der Weinversorgung einstellen, vor allem 
im Blick auf die hindernisreiche Anreise nach Dillenburg - auch noch als 
1499 sich drei Dillenburger Wirte das Schankgeschäft teilten.

So fühlte sich Graf Johann V. genötigt, „uf montag nach sant Lauxtag“ 
anno 1499 eine „Ordnung, wie sich die Weinwirte halten sollen“8 zu erlas­
sen, denn schließlich wirkte sich ein schleppender Weinabsatz auch negativ 
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auf die gräfliche Schatulle aus. Graf Johann erwähnt allerdings nur den Scha­
den der Stadtkasse: „Zum ersten hat unser gnediger Herr angesehen, das zu 
dickermalen weins, in der Kirchen, und auch dem gemeynen volck gebrech 
ist, das dann dem Dal als am Ungelt schaden dregt, und durchwandernden, 
krancken leuthen, Kindbetsfrawen, un dem gemeynen volcke nit zu erleiden 
ist, hat darumb geordent und wil das hinfurter so gehalten haben.

Das under den dreien wirten iglicher einen monat an und uß den meßwein 
geben in die Kirch, Sobald desselbigen monat uß ist, so sol ein ander wirth 
anheben, und so also vom einem zum andern gähn, und wilchem wirt der 
monat gebürt, der sol den Dal den monat an und uß, mit guttem duglichen 
Wein versorgen das des kein gebrech sei, und das sich niemand weins zu 
beclagen hab, Er sei reich oder arm.“

Die Wein-Buße

In Graf Johanns V. Ordnung findet sich schließlich noch eine Besonderheit, 
nämlich, daß „ein iglich wirth sol auch gereiht maß geben bei der Buß, dem 
armen als dem reichen ...“.

Offenbar waren die Dillenburger Geistlichen bereit, auch eine Weinspende 
als bußfertiges Verhalten zu akzeptieren und Sünden nicht anzusehen, bzw. 
im wahrsten Sinne des Wortes eine „Weinbuße“ statt anderer Strafe zu ver­
hängen.9 Der „Bußwein“ kam vermutlich lediglich dem damaligen Pfarrer 
Matthias Moringer zugute, der von 1491 bis 1507 Dienst an der Stadtkirche 
tat, denn der „Laienkelch“ war bereits durch das Konzil zu Konstanz (1415) 
verboten und unter Strafe gestellt worden.10 Die Gemeinde erhielt also bei der 
Abendmahlsfeier keinen Wein mehr.11

Pfarrer Moringer wird sich über die gräfliche Anordnung gefreut haben, 
denn die Dillenburger Kirche verfügte nicht über eigenen Weinbergsbesitz 
(lediglich das Grafenhaus an der Lahn) und Pfarrer Moringer hatte sicher 
auch nicht Zugang zu den gräflichen Weinkellern oder ein Wein-Deputat, wie 
der Burgkaplan Christian Moringer auf dem Schloß.

Der Wirt, der innerhalb seines Pflichtmonats Anlaß zu Klagen gab, sollte 
nach der Verordnung „zwei Gulden verbrochen“ haben, die der gräflichen 
Kasse „in behoff des Bawes“ (des Schlosses) anheimfallen sollten.

Graf Wilhelm der Reiche

Nach dem Abscheiden Graf Johanns V. im Jahre 1516 mochte bald wieder 
die alte Vorsicht platzgegriffen haben, so daß sich die Wirte lieber billige 
Weine einkellerten und es beim Verkauf zwischen wertvollen und weniger 
wertvollen Kreszenzen nicht so genau nahmen. Kaum im zweiten Jahr seiner 
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Regentschaft mußte der junge Graf Wilhelm der Reiche (1487-1559) seine 
erste Weinschanksordnung für Dillenburg erlassen.12

Es waren offenbar vor allem Qualitätsmängel zutage getreten, die Graf 
Wilhelm veranlaßten, Egidii 1518 auf dem Verordnungswege dafür zu sor­
gen, daß die „Burger zu dilnburgk und die fremden geste, zu Jederzeit einen 
guten drunk Wynß umb ihr gelt mögen bekommen“. Der gerade 28jährige 
Graf ließ keinen Zweifel an seinen Qualitätsmaßstäben. Schon im ersten Satz 
seiner Weinschanksordnung bezeugt er: „Nach ... selbst befunden, das ein 
Rynisch Wyne viel besser dan der ander...“, und zum Beschluß seiner Anord­
nung macht er unmißverständlich deutlich, welche Weine er in Dillenburg 
verzapft wissen will: „das got allewege gnediglich wulte von uns wenden, das 
der Wyne im Rynkauwe durch Frost oder ungewitter wurde uffslagen und 
dyerrer werden“.

Möglicherweise waren die Dillenburger Wirte auch ganz unschuldig an den 
Qualitätsmängeln, denn das Übel der Weinfälschung hatte auch in Deutsch­
land überhand genommen. Durch allerlei alchimistische Verfahren und Kräu­
terdoktorei wurde versucht, verdorbene Weine zu heilen oder eine beliebte 
und deshalb teure Sorte herzustellen oder zu kopieren.

Nicht weniger als heute mag dem Weinfreund ein Schauer über den 
Rücken gelaufen sein, wenn er etwa im „Weindoktor“ 13 oder im „Weinbuch“14 
las: „Wenn man kein gelegenheit het zu Summers Zeiten, den Wein in tieffe 
keller zu setzen, so wirstu dennoch wehren können, daß er nicht saiger 
werde, wenn du ein halb pfund gesaltzen speck un Schweinfleischs in ein 
tüchlein verwickelest un in das vaß henckst, oder noch mehr ...“.15

In einem Spottlied geißelt der Meistersinger Hans Volz (1450-1515) die 
verbreitetsten Fälschungsarten:
„Ich mein man det in Gunst we gnug / Mit Sweffel und aus dem Milchtrug 
Senf, Weidasch, eyerklar und thaen / an Maß man thut mit Wasser zwacken 
und wie sein weiter zimpt zu warten / mit gesalzen speck, mit sweinswarten 
mit süßer wirtz, mit glater smir / davon ist nichts befollen mir “.16

Die Speckschwarten im sauren Wein werden sie sicher entdeckt haben, 
aber andere subtilere Fälschungspraktiken waren für Imelchins Sohn und die 
anderen Wirte in Dillenburg sicher schwer zu durchschauen. Deshalb verlang­
te Graf Wilhelm in seiner Weinordnung, daß sein Amtmann und der Rent­
meister „zweene dogliche Scheremeister im Dail Dilnburgk ansetzen und mit 
dem eyde begriffen das sie wullen nach Ierem besten schmecken die wyne ver­
suchen und scheren (schätzen)... Und sal ein iglicher Wirthe eher das den 
wyne von dem wagen abladen ist, den scheren(meistern) uß iglichem Vasse 
ein halb wins, darzu ein hellerwegklin uff das Raithhuß brengen und den 
wyne lassen bedrinken und scheren und als der fohermann by seinem eyde 
sagen, wo er den wyne geladen hab. Und der Wirth auch bei seinem eyde, 
was er vor den wyn sal bezalen. Darnach sollen die scheremeister die ziße uff 
das Kauffgelt slaen und eyn zymelichen gewynne dem wirthe vor syn 
schencken setzen, doch nyt ubber dry reder gulten17 und darnach die quarte 
winß was die gelden sal, ussprechen.“
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Die Wein-Meister

Drei Redergulden sollten die Wirte erhalten für das Fuder, daß sich nach 
den Berechnungen der Dillenburger Wein-Meister auf etwa 900 1 gestellt ha­
ben muß, während sich das Rheingauer Fuder (Stück) auf 1200 1 bemaß. Wie 
die beiden Weinmeister die gräfliche Verordnung umsetzten, läßt sich aus den 
im Wiesbadener Staatsarchiv aufbewahrten Weinrechnungen exakt nach­
vollziehen.

So waren für die Zeit vom 1. Mai bis 15. Oktober 1598 die „Weinmeister 
Hans Kremers und Hans Frankens zu Dillenbergk“ mit der Aufgabe des 
„Bedrenkens und Scherens“ beauftragt18. Gleich zu Dienstbeginn haben sie 
am 1. Mai (damals noch kein Feiertag) ein 450-Liter-Faß aus Winkel im 
Rheingau vorgelegt bekommen, dessen Wein sie auf 15 Gulden das Ohm 
(150 1) schätzten. Dem Einkaufswert von 45 Gulden wurden 4V2 Gulden für 
die gräfliche Kasse (10%) als Akziß zugeschlagen. Aus der Weinmenge waren 
270 Quarten Wein zu verschenken, die Quarte zu 5 Albus, so daß sich ein 
Schankwert von 56 Gulden und 6 Albus errechnete. Um diesen Preis mußte 
der Wirt nun den Wein kaufen und den Kaufpreis samt Abgaben an die Sche­
renmeister zahlen, die davon wiederum den Fuhrmann und die Weinschröter18a 
bezahlten, die Akzise abführten und schließlich den Rest von 6 Gulden 18 
Albus als Gewinn für die Stadtkasse einheimsten. Dieser Gewinn wurde in 
der Bürgermeisterrechnung des folgenden Jahres ausgewiesen.

Am Ende des Halbjahres hatten die Weinmeister von Dillenburg 157 Gul­
den und 12 Albus eingenommen und trafen nun folgende Abrechnung: 
„von jedem Fuder dem Wirt 3 Gulden 25 V2 Gulden 9 Albus
und den Weinmeistern von jedem Fuder 1 Gulden 8 V2 Gulden 
Schrodt (Abladegeld, Fuhrwein, Fuhrlohn 24 Gulden 19 Albus
und andere Unkosten) 
Verrechnung mit den Wirten Kraussens und Lechner 3 Gulden 
Rechnungsdoppel 15 Albus
Summe der Unkosten 63 Gulden 7 Albus.
Zum Besten dieser Rechnung (Einnahme der Stadt) 94 Gulden 5 Albus.“

Wein und Finanzen

Die offenen und verdeckten Weinabgaben in Dillenburg - 94 Gulden 5 Al­
bus für die Stadt, 73 Gulden 12 Albus an das Grafenhaus (innerhalb des o. g. 
Zeitraums) - betrugen mehr als 20% des Handelswertes des Weins, nicht ein­
gerechnet die Abgaben, die schon die Winzer im Rheingau auf ihre Erzeugung 
leisten mußten (in aller Regel nicht weniger als 10%) und Zollabgaben. Es ist 
erstaunlich, daß der Wein damals trotzdem so konkurrenzlos billig war. Der 
Lohn der Wirte nimmt sich im Vergleich zu den Beträgen, die Stadt und Graf­
schaft vereinnahmen, geradezu mickrig aus.
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Aufschlußreich hinsichtlich der Finanzierung städtischer Aufgaben aus der 
Erhebung von Weinabgaben sind auch die Bürgermeisterrechnungen der 
Stadt. Aus dem Jahr 1523 - es bestanden jetzt bei etwa 140 Haushaltungen 
schon 5 Gastwirtschaften - ist überliefert, daß die Dillenburger Wirte 376V2 
Ohm Wein ausschenkten19, nach Rheingauer (und Herborner193) Maß unge­
fähr 56 500 Liter, also mehr als 400 Liter pro Haushalt und Jahr - wobei 
natürlich andere Haushaltsgrößen als heute zu berücksichtigen sind.

Die Stadtkasse zog in diesem Jahr 189 Gulden Weinakzise ein und verdien­
te recht kräftig am Dillenburger Durst. Der Betrag deckte bei weitem die Aus­
gaben von 75 Gulden ab, sodaß die Stadt eine Rücklage ansammeln konnte. 
Die Einnahmen der Stadt aus der Weinakzise betrugen rund 80% der gesam­
ten städtischen Einnahmen.

Die beste Wirtschaft unterhielt von den fünf Gastwirten des Jahres 1523 
Hen Bender, der allein 152V2 Ohm Wein verschenkte, also 22 875 1. Lediglich 
Martins Hans hatte sich dem Bierausschank verschrieben. Beim Ausschank 
von 20 Ohm (3000 1) hatte die Stadt 20 Albus als Akzise eingenommen.20

Der Wein-Zahlungsverkehr

Die Bürgermeisterrechung gibt darüber hinaus auch Auskunft über eine be­
sondere Art des Zahlungsverkehrs, wie er damals gepflegt wurde. So weist die 
Rechnung des Jahres 1523 aus, daß rund 50% der Ausgaben der bürgermei­
sterlichen Verwaltung durch Abgabe bzw. Ausschank von Wein getätigt wur­
den.

Bestimmte Dienstleistungen, von der Schaf- und Schweinehutung, Feuer­
schutzarbeiten, ja selbst Hinrichtungen, wurden durch Weingaben honoriert. 
Besonders die Stadtschützen nahmen offenbar lieber eine Entlohnung in Wein 
als in Geld entgegen, wenn sie sich in ihrem Amt präsentiert hatten. Auch bei 
Begräbnissen war es Brauch, den Hinterbliebenen - aus dem städtischen 
Weinkeller - eine Gabe zur Trostspendung zu reichen. Im Jahr 1523 wurde 
der Weinkeller des Bürgermeisters durch diese Ausgaben mit rund Ohm, 
das waren rund 375 Liter Wein, belastet. In Geld ausgedrückt entfielen auf 
diese Art der Entlohnung gut 40 Gulden.

Zwar fungierte der Wein nicht als direkte Ersatzwährung, im Blick darauf, 
daß das Geld damals noch längst nicht die herausragende Rolle im allgemei­
nen Zahlungsverkehr spielte, hob sich die Funktion des Weins als Zahlungs­
mittel doch bei weitem von allgemeinen Tauschhandelsgütern ab. Im Zusam­
menhang mit diesem natürlich nicht nur auf Dillenburg beschränkten Brauch, 
mag das Aufkommen des Trinkgeldes zu sehen sein, das man übrigens nur in 
Frankreich und Deutschland kennt.21
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Die Verordnungen von 1525 und 1528

Im Jahr 1526 meldet sich Graf Wilhelm mit einer neuen Weinschanksord­
nung22, die im wesentlichen aber zusammenfaßt, was er schon 1518 verord­
net hatte. Hierin findet sich die Passage „damit sowol gesunde als Krancken 
zu irer Noturfft nit mangeln möge“. Ein schöner Beweis dafür, wie selbstver­
ständlich der Gebrauch des Weins geworden war, als eines unentbehrlichen 
Lebensmittels, ja man kann für die damalige Zeit von einem allgemeinen 
Weinbedürfnis sprechen.
_ Zwei Jahre später gab es wieder Ärger mit dem Wein in Dillenburg. Graf 
Wilhelm sah sich genötigt, wegen seiner nunmehr dritten Weinschanksord­
nung erneut zur Feder zu greifen.23

Offenbar hatten einige der Dillenburger Wirte versucht, ihn und die Stadt 
um ihren Abgabenanteil zu bringen, indem sie nach dem Ankauf eines 
Fäßchens ihren Schankbetrieb offiziell einstellten und wohl möglich „ganz 
Privat“ gegen höheres Entgelt verschenkten. Die Sache war dem Grafen 
wahrscheinlich von konkurrierenden Dillenburger Wirten angezeigt worden, 
die einen Nachteil im Wettbewerb mit den sog. Heckenwirtschaften sahen; 
also gegenüber Wirten, die z. B. keine „reinliche Kammer“ für die Fremden 
zu richten brauchten und auch keine Stallungen für Reisepferde usw. Der 
Ausdruck „Heckenwirtschaft“ kann aber auch die Bezeichnung für die sog. 
Straußwirtschaften gemeint haben, eine Bezeichnung für die zeitweilige 
Schankerlaubnis von Winzern und Weingütern, die auf eine Anordnung Kai­
ser Karl des Großen zurückging. Die Bezeichnung wurde im Zusammenhang 
mit Dillenburger Gaststuben freilich zu unrecht gebraucht.

Die Reformation

Untersagt wurde der Weinhandel auch den Priestern.24 Dies geschah im 
Jahr 1532 durch den von Graf Wilhelm 1531 eingesetzten Pfarrer Heilmann 
von Krombach. In Krombachs erster Kirchenordnung „Bedenken von heili­
gem Trachten, Wallfahrten, Kirchweihungen und anderen Zeremonien vor 
alten Zeiten“ wurden die Priester zu nüchternem Lebenswandel verpflichtet 
und „ihnen Wein ausschenken, Herberge halten ... bei Strafe gänzlich verbo­
ten“. 25

Daß den Dillenburger Geistlichen der Weinhandel verboten wird, fordert 
zu der Spekulation heraus, daß möglicherweise der „Bußwein“, den die Wirte 
nach des Grafen Weinschanksordnung von 1499 immer vorrätig haben muß­
ten, nicht nur zum eigenen Bedarf gefordert, sondern auch Geschäfte damit 
gemacht wurden.26

Durch diesen ersten reformatorischen Schritt - ausgehend von Graf Wil­
helm - der sich nach sicherer Quelle spätestens seit 1527 mit den Schriften 
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Luthers beschäftigte - wurden neben solcherart Weinhandel der Priester eine 
Reihe weiterer Übelstände innerhalb der Kirche beseitigt.

Mit der ältesten evangelischen Kirchenordnung für Nassau - Dillenburg, 
„Instruktion für die einfeltigen Pfarrer und Kirchendiener beratschlagt und 
gestellt durch Magister Leonard Wagner und Heilmann Krombach“ wurde 
1536 das Abendmahl mit Kelchempfang angeordnet27. Die Gemeinde erhielt 
das Abendmahl wieder in „beiderlei Gestalt“, also mit Brot und Wein. Eine 
durch die Kirchengemeinde bei weitem stärker beachtete reformatorische 
Veränderung als die theologischen Neuerungen, wie Prof. Dr. Wilhelm Neu­
ser dazu bemerkt hat.28

Die Weinglocke

Auch außerhalb der Kirche: Zu keiner Gelegenheit, und sei sie noch so 
unbedeutend, mochte man damals den Wein missen, auch auf Reisen nicht. 
Die schlichte Weinkanne wurde daher mehr und mehr durch verschließbare 
Flaschen ersetzt, die in der Mehrzahl freilich aus Ton oder Metall gefertigt 
waren. Nur Reiche konnten sich damals Glasflaschen leisten.

Es mochten aber auch Beschränkungen des Weinhandels bzw. des Wein­
schanks dazu geführt haben, die Flasche (ital. fiaschi) zum Bedürfnis zu 
machen.

Eine solche Beschränkung führte Graf Wilhelm der Reiche im Jahre 1555 
mit der Verordnung über die Weinglocke ein29, die bestimmte, „daß über die 
bestimmte Zeit, wenn abends die Weinglock geläutet ist, kein Wirt länger 
weder über die Schwell hinaus oder auch sunsten seinen Gästen im Hause 
Wein reichen oder zapfen soll“, weil sonst „viel Unraths, Mordt, Totschlag, 
und alle Untugend gemehret und überhand nimmt, wie neulich ein schreck­
lich Exempel und Totschlag sich derhalber zugetragen“.

Auch in dieser Verordnung wird das Bier nicht erwähnt, offenbar weil 
auch jetzt noch der Bierkonsum nicht nennenswert war. Graf Wilhelm dem 
Reichen darf nach soviel Sorge um Wein und Weinschank in Dillenburg der 
Ehrentitel „Weingraf“ verliehen werden, zumal er auch im Hofgarten eine 
Weinpflanzung vornehmen ließ, die zur Freude und Belustigung der Betrach­
ter „Weinstock aller Art“ zeigte, wie Gottfried Hatzfeld in seinem Hochzeits­
gedicht von 1559 ausführt.29 a
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Wilhelm von Oranien

Die nächste Begebenheit findet zwar nicht in Dillenburg selbst statt, 
Hauptperson ist allerdings der unumstritten berühmteste Dillenburger, Prinz 
Wilhelm von Oranien. Seine Hochzeit mit Prinzessin Anna von Sachsen, vom 
24.-29. August 1561 in Leipzig, setzte Maßstäbe für spätere Fürstenhochzei­
ten, jedenfalls was den Wein verbrauch angeht.

Anläßlich der Hochzeit mit rund 1800 Gästen wurden nicht weniger als 
19772 Fuder Wein vertrunken - das Fuder nicht weniger als 1000 Liter (nach 
sächsischem Maß) gerechnet und 1800 Fässer Bier.30 Natürlich waren mit 
den ungeheuren Mengen auch Troß und Bediente bedacht worden sowie das 
„gemeyne volck“ zum Freitrunk eingeladen.

In diesem Zusammenhang: Oraniens neue Gattin war schon als sächsische 
Prinzessin nicht schlecht gehalten worden. Nach § 7 der sächsischen Hoford­
nung erhielten die Prinzessinen „jede Mahlzeit ... zwei Maß Wein und fünf­
halb Maß Bier “.31 Mahlzeiten gab es zweimal täglich - mittags und abends - 
und in ihrer Zeit auf dem Dillenburger Schloß wird Anna nicht schlechter 
versorgt gewesen sein.

Die Trinklust - oder besser Unmäßigkeit - deutscher Prinzessinnen war 
international bekannt. Der französische König Heinrich IV. schloß für sich 
aus, jemals eine deutsche Prinzessin heiraten zu können: „ich würde immer 
glauben, eine Weinkanne neben mir zu haben“, ist von ihm überliefert.32

Über den Grund für das Scheitern der Ehe Oraniens mit Anna von Sachsen 
ist viel spekuliert und geschrieben worden. Sicher war nicht der Wein schuld; 
vielmehr ist anzunehmen, daß die junge Frau, als sie bemerkte, wie Wilhelm 
von Oranien mit seiner Heirat lediglich politische Ziele verfolgt hatte, in tief­
ste Enttäuschung und Verbitterung geriet.33

Wilhelm von Oranien selbst war dem Wein außerordentlich zugetan. Prof. 
Dr. Klaus Vetter berichtet34, daß er ein sehr trinkfester Mann war, der auch 
seine Gäste immer wieder animierte, zum Becher zu greifen und auch die 
Getränke betreffend nicht von seinem einmal gefaßten Prinzip abließ: „de ne 
boyr trop d’eau, car on se’n nuge“ (nicht soviel Wasser trinken, davon wird 
man müde). Auch die Überlieferung einer Jagd während seines Aufenthalts in 
Siegen, unmittelbar nach seiner Flucht aus den Niederlanden, im Mai 1567, 
während der bei einem Wirt in Netphen 47 Maß Wein von der 20köpfigen 
Jagdgesellschaft vertrunken wurden, erweckt eher den Eindruck, daß Wil­
helm von Oranien trotz der gegenwärtigen Probleme der Wein zur Freude 
gereicht hat.35
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Die Beamten

Das wirtschaftliche Interesse am Wein gab immer wieder Anlaß zu obrig­
keitlichem Einschreiten. Der inzwischen in Dillenburg regierende Bruder Wil­
helms von Oranien, Graf Johann VI. (geb. 1536, Regierungszeit 1559 bis 
1606), sah sich genötigt, den hin und wieder ausgeübten „Weinschank der 
Beamten auf dem Lande“ zu untersagen36. In seiner Verordnung vom 13. 
Okt. 1571 sagt er frei heraus, das „solches nicht allein unsern Brüdern und 
uns zum Nachteil gereichen“ möchte, führt aber auch andere Gründe für sein 
Verbot an, „welche zu erzählen unnötig“ und vor allem „allerhand Unrichtig­
keit“. Damit er späteren Klagen überhoben sei, droht Graf Johann eine „hohe 
Straff“ an.

Daß schließlich die gräflichen Beamten Wein um Geld verkaufen, ist nur 
aus einem überreichen Weindeputat zu erklären. Diese Herren vermochten 
ihre tägliche Weinzuteilung beim besten Willen nicht zu vertrinken.

Hintergrund der Anordnung könnte allerdings auch die Geldnot des Gra­
fen gewesen sein, denn die Grafschaft war wegen der Finanzierung der 
Rüstungen Wilhelms von Oranien gegen das spanische Regiment in den Nie­
derlanden völlig verarmt.37 Graf Johann hatte allerdings auch sonst Grund 
zur Unzufriedenheit mit seinen Beamten. Im Zusammenhang mit der Abberu­
fung des Rentmeisters Weißgerber und der Einsetzung Gottfried Hatzfelds in 
der Kammerverwaltung, warf er dem damals ranghöchsten Beamten Georg 
Knüttel vor, es sei zu seines Vaters Zeiten „ohn Unterlaß bei Tag und Nacht 
gefressen, gesoffen und bankettieret“ worden.38

Der Schloßkeller

In der Tat wurden ungeheure Weinmengen auf dem Schloß verbraucht: 
Aus dem Jahr 1576, also 5 Jahre nach der Verordnung des Grafen, ist der 
wöchentliche Weinverbrauch des Schlosses überliefert. In der Woche vom 21. 
bis 29. Juni waren „1 Fuder 4 Ohm Wein“ auf das Schloß „uffgangen“. Ein 
Kellerverzeichnis des Jahres 1566 weist einen Vorrat von 105 Fudern (94500 
Liter) aus, darunter „feiner Rheinwein“, „Rüdickheimer“ und „Förster“, 
sowie in der Grafschaft selbst gezogene Lahnweine38 a.

Das Kellerverzeichnis des Dillenburger Schlosses aus dem Jahr 1566 ist lei­
der nur im Blick auf Menge und Herkunft der dort bevorrateten Weine auf­
schlußreich. Über die Weinqualitäten wird wenig ausgesagt, auch die Bezeich­
nung „feiner Rheinwein“ beschreibt keine besondere Qualitätskategorie. Vor 
allem nicht vor dem Hintergrund, daß auch ein „Rüdickheimer“ genannt 
wird, also ein Wein aus dem vom Grafenhaus bevorzugten Gebiet. Es fällt 
außerdem auf, daß Unterscheidungen nach Rebsorten in Dillenburg seinerzeit 
jedenfalls nicht getroffen wurden.
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Wein-Rechnung der Weinmeister Hans Franken und Hans Kremers (Titelblatt) 
(HHStA 190/4358)

◄
Aufstellung über Weinakzise 
der Grafschaft 1463 
(HHStA 190/7)
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Jan V (der Vater 
Wilhelms des Reichen)
- niederländische 
Genealogie (Stammbaum 
des Hauses Oranien) - 
unbekannter Künstler

Wilhelm der Reiche
(Kopie von Tiedemann nach 
unbekanntem Künstler) aus: 
Am Hofe Wilhelms
von Oranien, S. 39
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387 ^ÍHcnbitr^e StiífUígenpOla^rí^teit.

jStem raer ein SSergFroerF gilbet, ton benn 
bie ober bie britte [cpacpt gearbeitet, gero* 
Ílet# »nb geraflet, fonber an fprach, 'bcr roaernt 
tc& felbft.

Stem £1 fall auch Fenn SBergf ®lai1ne,' nit 
ntebcii Rein« an einen Jhauff,|icÍK¡v Oeriroep 
fuber flema »ff Sgfitpertpalteh, fo baÍToñ ¿li­
bera perFpommen, »nb geprncpt Hl, M» n?ca 
fie bca mebe betten fall aM gcfc&een mit gu­
tem willen nnb wiffen , -cinta ©ergFmeiflera ¿ro 
beber jeíu .

Stem €yrt Sglicp Bérgfman fall äucfc fo- 
aten ju Oe iii i j tagen einen íBergFmci fler »nb 
fall ein gute 'fieber IReipnungc tbnn w?a er 5« 
»ehbig benn riiij Sagen, non flcpne gelogen 
pabc, SBm ben willen, baa »na »nfer jepenbe 
gefalle, aber folien ein BergFmeifler fReinunge 
tpun , mea fie von flepnen »erfanfft paben,

38$
Stern ©clíper ÍBctgfihdít mitwiffert »nfr 

»erfagbigung bca Jpopeg ©erjepta, ¡Offen- 
Hiebe, an ©cricpt nit erfcpicne, fall vnferm 
^nebi^cn "^errn Silit funff «Dlarcfcn »erfüllen 

Stern falUiKb 9h‘cman»Feon alte aechen 
¿Ü tKepfTen, man welchem folicpa geftpee, fall 
inferm gnebigen pern mit jepen SJlarcfcn »ef- 
fallen’fepn.
fPraflr XXhlbdnw gn n<quWcirtf 

JcpanFe jDrbnuo#.
[©gibij 1518]

COatbbem SBir ©raff SBUptim felbfl pefutt* 
W ben baa <pn fRynpfch wyne viel befftr 
ban ber anber, berbaib auep rneper gelta gil- 
tetban bie flechten JRynifcp Witi ®mt aber 

_7_. , ,. . . . . „. . . . . . . . . . „_ _ _ _ _ _ _ , alle 5m »0 fepemfen »ot epn glichen pfeungef
Mb Sene ben jepenbe Pfennig baruon geben »erjapt, baa ber gut wpneFepn (urteil gepapr, 
»nb Berechnen, »nb wer baa nit entbebe, 5Domit hluw bie ¿Bürger $« bilnburgf phb bie 
Mb©(rbcanonein BcrgFmeiflcr©agepoerten, frembcngtfle, ju Seberwet epnen guten brumf 
aber »ernemen, ber folbe »nna mit ber Sn» Wf »mb 5er gelt mögen beFommen, Bo 
nit entroaepfen fepn, »nb barumb geflrafft wullen wir graff SBilpelm, ¡ baa »nberömpt- 
nerben. man »nb SRentmeifler <u bilnburF »on flunt
BrFentpnyff ber Bergfaeffen t>nb auft 3n an »on »nflert wegen Bullen jwene beliebe

- Kefr trfamnb worben. ftperemeifler Sm bail bünburg anjean .W
Siem Sffielch iBcrgfman .einen/£auff fleont mpt bem eybe begriffen baa (ie wullenjuip 

fcfet' »nb »crFaufi »nb fiep em SJlaifl aw Flein Strem bellen fepmeefen bie wone »erfuepen »nb 
<rfinbet, - Ball rnferm gnebigen Jpern mit ein flperen, e»nem©irtpe alfl bem anbern, Bnnb 
Bulben ju-geben »erfüllen fpn. faf epn Igltcper SQBirtpe eper baa ben. w»ne

Stern SBo ber BergFmeiflerrinen bauff fleinfl »on bem wagen ablaben Jfl, ben fepereni »0 
leicpent, »nb folie!) ¿eichen abgeroorffen wor- fglicpem »affe ein halb wlnjbar w tpnen £el- 
ie, Oe bie Sbenen berpalb §n «arbeit erfun- ferS wegFlm »ff pat. Wtbu$ brengert vnnb 
ben würben, getbaen betten; foUten »nferm gne» Den wyne helfen bebrillten »nb ftperen »nb 
bigenbern, mit funff marefen »erfüllen fyn. (al ber foperman bu (inem Vph ©agen »o er 
.¿Stern wer einen ißergF, <inSair lanf moiff, #cn wyne gelaben pabt/'Sftb ber SBirfb auch 

>nb »ngwrMt flaen leffet, /all »nferm gnebi- (incm<pbe wa$ eriorben topn fal bejaleft. 
gen Jpernr;mit ein fober fleynfl »erfüllen fyn. ÍJarnacp Julien ^bie y-flpöenmeifter bie 
' Stern teortin ÄergF einen Snfcpofgetbaen itfe »ff baa Fauffgeltjflaen »nb eyn/jpmt- 
bette, fofleyaferm gnebigen pern »erfüllen fon. iitpeft gewönne bem «Bmbe »or fort f Jhitf 

Stern queme aber ein frembber, »nbbea 5n fepenboep nyt »bherbtpTreber gulten/Brtb b« 
gefepoffen Bergea Wleben, aberwempfangen nach bie quarre »inf »aS Pit gelbeltfab »y* 
feegert, 'fall bem Wm Snbakr beffMai ^recpen/»nbwli<bermirtpe1ichbuo<bttPefcbmert 
Berga roibber »crFppiiben, »nb »or einem iu fpn anbern feperen, ber fal bem foberman 
<nber Mieten, wo aber von 3cm abgefepfa- ben wpn laeffen pienwegp fopern , xJnb wan 
ien würbe, folt Per Pern fremben gegont Mer «mptmanjnb flpilttf muftgF werenrflil- 
werben. (eg Mb moflen ffc ¡u atíce geil bp bic febere-

mb 5B(r M »on ein Bergfmeijler ©age boerten,

werben.
- Ke^bt erfomnb worben. ftperemeiffer Sm bail bilnbu

-Siem SBelcp Bcrgfman .einen .^auff fleona mpt bem éybe begriffen baa

(¿jenbocp nyt other trp Trete r gulten ,Wb bar

(ey Mb moflen pc ¡u atíce |eit bp bie f<tere> 
v am»

Erste Weinschanksordnung Wilhelms des Reichen von 1518 - Stadtarchiv Dillenburg
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Wilhelm von Oranien, Gemälde von Anthonis Mor, aus: Am Hofe Wilhelms von Oranien, 
S. 54

►
Anna von Sachsen, Kupferstich von 

Jacobus Houbraken nach Hendrik Pothoven, aus: 
Am Hofe Wilhelms von Oranien, S. 56
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$on Omi Çerrft'eÇen 
ßocftjdt vnb freut / free? 

©tirdtfcucbtigai / -^ocftgrborttni Jûrfîeit 
vnb /)crrn/ -OcrniQBilheimcn print? ju wNtl irrt 
t?. SSnbbcr ©iircljleucítíigeit / ttoefjgebornen $iir* 
fhn vtib frcwí in/fretvlitt 21 tutet /Jcrçogtn $u ®ae^ 
fett/2?. ©ce biircblaiicijtigen [wcfygcboncn Sqrflctt 
vnb baren / j?crrn SÓÍorí# (0eitgcrgcbedjtniö) 
©crijogett ,u 0.tc6ffen / ©ce Ijeiligcn 9id. Äeicljef 
SDíarfdjall vnb Qúrfúrfl 2?. ’ÁadjgdíifleWÍtt’Sodj! 
tcr/QBddje burcf; $ 11 tfnin / forgfdtigfcíf/natúrltd?cr 
liebe vnb angeborner fteimbtfcbaffi / ©ee burefjo 
laitcijtigen Çocljgebornen gtirpcn vnnb -Herren/ 
©ernt 2lugiifh/Çfttjogen ju ©acljffen/bee ^eiligen 
Kómtfdjen reiefje/ (£ríjin.irfdj.t[í vnbOiirfàrfï/îi’» 
©cnaiitcnt printjen voitíÚranic vermalet / ètab 

ltd? vnb Oietcíjíicb/auc^ mit beben (Jbren auw 
geßetvret ifî / dfiiirf. ®. $it cíjren vnb vn#

Hochzeitsblatt, aus: Am Hofe Wilhelms von Oranien, S. 67
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Johann VI, aus:
Dillenburger Blätter, 8. Jahrgang, 
Nr. 17, S. 47 (anonym)
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Schneiders (Wein)-Stübchen,
Postkarte aus 1912
(Reproduktion: Foto-Richter, Dillenburg)
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Fachwerkhaus „Hauptstraße 31“, Foto: Helmut Blecher, Dillenburg

Fachwerkhaus „Hüttenplatz 2“, Foto: Helmut Blecher, Dillenburg
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Fachwerkhaus „Kirchberg 2/4“, Foto: Helmut Blecher, Dillenburg

Fachwerkhaus „Hauptstraße 75“, Foto: Helmut Blecher, Dillenburg

27



Fachwerkhaus „Hauptstraße 83“, Foto: Helmut Blecher, Dillenburg

Fachwerkhaus „Hauptstraße 20“, Foto: Helmut Blecher, Dillenburg
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Als Rebsorten des damaligen Sortiments am Rhein, der Rheinpfalz und der 
Lahn kommen der Alben (Kleinberger, Elbing), der Muskateller, der Trami­
ner, die Hammelshoden (Trollinger), der Heunisch, die Orleans-Rebe und der 
Gänsfüßer in Frage, um einige der wichtigsten Sorten zu nennen.38 b Die 
Mehrzahl der Rebsorten waren für die Rotweinbereitung bestimmt, der 
Weißwein war eher eine Seltenheit. Möglicherweise meint die Unterscheidung 
„feiner Rheinwein“, den damals noch in geringerem Umfang angebauten 
Riesling, dessen Anbau durch eine Wormser Urkunde des Jahres 1490 erst­
mals bestätigt wird.38 c

Wie die Weine des Schloßkellers damals geschmeckt haben, läßt sich heute 
kaum mehr beurteilen. Unter Berücksichtigung der Entwicklung der Keller­
technik und der Veredelungszucht seit damals, können freilich einige Überle­
gungen angestellt werden:

Der Beton- und Stahltank war noch nicht bekannt, der Ausbau des Weins 
in Holzfässern war die Regel. Öfters werden die Weine einen Holzton aufge­
wiesen haben. Auch war der „trockene“ Ausbau ohne Alternative, da Feinfil­
trierverfahren nicht bekannt waren. Mit Sicherheit waren die Weine damals 
noch nicht so alkoholreich wie heute, da eine konsequente Zuchtauswahl im 
Blick auf ein höheres Mostgewicht erst gegen Ende des 19. Jhs. einsetzte. Das 
„Schwefeln“ (1 Lot pro Fuder) der Weine war dagegen durch Reichstagsab­
schiede von 1487 und 1497 erlaubt - aber anzeigepflichtig.38 d Die Weine 
konnten daher durchaus altern, ohne ihren frischen Geschmack zu verlieren 
oder gar rahnig zu werden.

Kellerkontrollen

Die Dillenburger Bürgerordnung - zur Bürgerschaft wurde gerechnet, wer 
mindestens 200 Gulden Vermögen nachweisen konnte - am 6. 8. 1594 durch 
Graf Johann VI. anerkannt und bestätigt - verlangte eine strenge Überwa­
chung der Wirte, deren Zahl jetzt auf 7 angewachsen war: Hans Kempfer, 
Johann Schreiner, Kunstgen Theis, Jost Bender, Johann Lixfeld, Johann Len- 
henrich und Philipp Bursch. Daneben schenkten in Dillenburg bereits vier 
Bierwirte.39

Die Bürgerordnung verlangte von allen Wirten, den von den städtischen 
Schätzern festgelegten Getränkepreis mit Kreide an den Türpfosten zu schrei­
ben. Im Fall, „daß Bier und Wein dem vorigen Geschmack nach sich geändert 
hätten“, waren nach der Bürgerordnung 10 Gulden Strafe zu bezahlen. Also 
gab es in Dillenburg auch regelmäßige Kellerkontrollen.40
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Stadtmauer und Weinakziß

Wir schreiben das Jahr 1597. Gut 200 Jahre lang waren die wesentlichen 
Aufgaben der städtischen Gemeinschaft aus dem Aufkommen der sog. 
Weinakzise bestritten worden. Auch die Grafschaft verbuchte erhebliche Ein­
nahmen aus dem Weinverkauf in Dillenburg und den anderen Orten des 
Herrschaftsbereichs. Aus der Abgabe auf den Weinverkauf hatte die Stadt 
sich nebenbei so manchen Extrawunsch erfüllen können und in Notzeiten auf 
eine Reserve zurückgreifen können, um den Bürgern besser Hilfe zu leisten, 
z. B. bei Stadtbränden usw. Durch den Weiterbau der 1588 begonnenen 
Stadtmauer waren jetzt Belastungen für die Stadtkasse entstanden, die erst­
mals die Aufnahme von Kredit notwendig machten, nachdem in den Jahren 
zuvor immer noch ein kleines Polster angespart werden konnte.

In Ansehung der finanziellen Nöte der Stadt, verursacht durch den Bau der 
Stadtmauer, die schließlich auch dem Grafenhaus zugute kam, bewilligte Graf 
Johann VI. von den Einnahmen seiner Weinakzise in Dillenburg „fünfhalb 
Rädergulden von einem jeden Fuder, das zu Dillenburg verzapft wird“.41

Der dreißigjährige Krieg

Die Stadtmauer, aus dem gestiegenen Sicherheitsbedürfnis der Bürger ent­
standen, mag ihr Geld wert gewesen sein, zumal sie rechtzeitig fertiggestellt 
werden konnte. Als ob man es geahnt hätte: nur einmal gelang es während 
des 30jährigen Krieges feindlichen Truppen (1636 unter Graf Mansfeld, der 
mit einem gewaltigen Heer erschienen war), in die Stadt einzudringen. Doch 
konnte die Schloßbesatzung die Feinde rasch wieder aus der Stadt vertreiben.42

Die schwächer geschützten Städte Haiger und Herborn sowie die völlig 
ungeschützten Dörfer wurden dagegen aufs schwerste heimgesucht. Der 
Nachfolger im Grafenstuhl Johanns VI., Graf Johann Ludwig, hatte übrigens 
zu Beginn der kriegerischen Auseinandersetzungen am 22. März 1619 seine 
Schultheißen angewiesen, also auch den Dillenburger Bürgermeister, die 
Wirte und Krämer anzuhalten, daß sie sich mit guten Waren, nämlich „Lich­
ter, Wein, Bier, Salz, Malz, Käse, Butter, Speck, Mehl (genau in dieser Rei­
henfolge) eindecken sollten.43

Die Zerstörungen und Plünderungen des Krieges waren eine wesentliche 
Ursache für den nun beginnenden Rückgang des Weinbaus in Deutschland, 
mit dem auch der Weinkonsum abnahm. Aufgrund der vielerorts weiträumi­
gen Zerstörungen der Weinbergsanlagen und der Verunsicherung der Wein­
bauernschaft, soweit sie den Krieg und die grassierenden Seuchen überlebt 
hatte, waren die Preise für den Wein erheblich gestiegen. Der Wein verlor 
mehr und mehr seine Position im Wettbewerb mit dem Bier.

Daneben war die Bevölkerungszahl in Deutschland während der 30 Kriegs­
jahre von 17 Millionen auf 8 Millionen zurückgegangen. Außerdem brachten
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Landsknechte andere, neue Genußmittel mit, die in Konkurrenz zum Wein 
traten: das Tabakrauchen und Branntweintrinken kam auf, Kaffee und 
Kakao wurden eingeführt. Bereits 1633 wird in Dillenburg eine Akzise auf 
Branntwein eingenommen, 7 Gulden und 7 Albus das Jahr, und erstmals 
1664 wird der Tabak in der Grafschaft verzehntet.44

Ganz entschieden muß der Behauptung einer Klimaverschlechterung im 17. 
Jh. widersprochen werden.45 Dafür gibt es nach den Aufzeichnungen in den 
verschiedensten Chroniken der deutschen Weinbauorte keinerlei Anhalts­
punkte. Auch eine Statistik der Weinjahrgänge während des 30jährigen Krie­
ges läßt den Schluß einer Klimaveränderung nicht zu. Es wurden in diesem 
Zeitraum 14 qualitativ gute bis sehr gute Ernten und 12 ertragsmäßig gute 
Ernten verzeichnet. Die Kombination „gut und viel“ kommt achtmal vor.46

Freilich haben einige Jahre mit scharfen Winterfrösten erheblichen Schaden 
in den deutschen Weinbergen angerichtet - aber solche Jahre hat es im Lauf 
der Jahrhunderte des deutschen Weinbaus immer gegeben.

Neben den kriegsbedingten Schäden an Land und Leuten war der Anbau in 
den qualitativ schlechteren Gebieten einfach nicht mehr lohnend.

Stadt- und Schloßbrand

Große wirtschaftliche Schäden waren im 18. Jh., dem 5. Jh. der Stadtge­
schichte, zu beklagen. Die Rolle die der Wein dabei spielt, ist leider eine 
unrühmliche - freilich aus dem Verschulden der Menschen, die mit diesem 
Getränk verantwortungslos umgingen.

Unter Fürst Wilhelm (1701-1724) erlitt die Stadt zweimal Feuerschäden. 
Der erste, 1703, verlief noch glimpflich. Angesichts der Zehrungskosten für 
16 Mann aus Niederscheld, Herborn, Haiger und Oberscheld, die beim 
Löschen geholfen hatten und 14 Leuten aus Eibach, die Nachtwache bei dem 
Feuer gehalten hatten, - insgesamt 15 Gulden bei drei Dillenburger Gastwir­
ten - dürfte das Feuer durchaus dramatische Ausmaße gehabt haben. Leider 
ist nicht überliefert, welcher Betrag der Zehrungskosten auf den Weinaus­
schank entfiel.47

Weit schlimmer waren die Auswirkungen des großen Brandes 1723, bei 
dem 200 Häuser in Dillenburg ein Opfer der Flammen wurden.

Die dritte Dillenburger Brandkatastrophe ereignete sich im Zusammenhang 
mit der Beschießung des Schlosses durch französische Artillerie 1760 
während des „siebenjährigen Krieges“ und im Zusammenhang hiermit findet 
sich eine erneute Weinerwähnung.48

Der Dillenburg-Historiker Emil Becker berichtet dazu von disziplinlosen 
Hannoveraner Soldaten, die nach verlorengeglaubtem Kampf die fürstlichen 
und hoheitlichen Gemächer und Keller erbrachen und sich an den vorgefun­
denen Weinvorräten des Schlosses berauschten.
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Diese Weinvorräte müssen wahrhaft „fürstlich“ gewesen sein, denn wie 
Thomas Schmidt, der Dillenburger Stadtarchivar gefunden hat, tranken die 
plündernden Verteidiger des Schlosses den aus den selbst eingeschlagenen 
Fässern ausströmenden Wein aus Feuerlöscheimern, während sie in schuhho­
hen Weinpfützen standen.49

Auch die zum Löschen des Schloßbrandes eingesetzten Bewohner aus dem 
Nachbardorf Frohnhausen, dachten beim Löschen offenbar vordringlich an 
den eigenen Durst - ohne zu wissen, wann sie mit dem Trinken aufhören 
mußten. Regierungsrat von Eck beschwert sich in seinem Bericht vom 16. 7. 
1760 an die Landesregierung mit folgenden Sätzen: „Ich komme soeben vom 
Schloß und dem traurigsten Anblick, welcher nur zu erdencken ist. Bey dem 
Schutt finde ich die zwo Unterthanen Daniel Tillmann und Adam Spengler 
von Frohnhausen gantz besoffen wie das Viehe liegen ohnerachtet selbige 
zum Löschen dahin beordert waren. Ich habe mich dahero so schuldig als 
befugt zu sein erachtet, selbige allsofort arretieren zu lassen.“ 50

Das Bier überholt den Wein

In der Stadt dagegen war der Wein inzwischen seltener geworden. Die Bür­
germeisterrechnung des Jahres 1716 gibt Zeugnis davon. Dr. C. Dönges gibt 
für dieses Jahr eine Einwohnerzahl von 1800 und eine Häuserzahl von 200 
an. Die städtischen Einnahmen betragen 1741 Reichstaler, die Ausgaben 
1630 Reichstaler.

Für Weinaccis (neue Schreibweise) gingen ein je Fuder 2 Taler und 31 
Albus, insgesamt 20 Taler. Also waren weniger als 10 Fuder, das sind weni­
ger als 12 000 1 (Rheingauer Maß) oder 9 000 l (Herborner Maß) Wein 
getrunken worden.

Vom Branntwein gingen in diesem Jahr bereits 11 Taler und 3 Albus ein, 
und vom Bier sogar 38 Taler. Obwohl vom Bier eine geringere Abgabe erho­
ben wurde, war der Ertrag dieser Abgabe bereits fast doppelt so hoch wie der 
des Weins. Das Bier hatte also bereits im Jahr 1716 den Wein in der Trinker­
gunst überholt.51

Erinnerungen an die Zeit des Weinreichtums

Aus den Steinhaufen der Schloßruine wurden nach der vollständigen 
Schleifung der Festung die ersten Häuser der Wilhelmstraße gebaut. In dem 
heutigen Kreishaus III, dem Haus Wilhelmstraße 20, erbaut für Justizrat Pas­
savant von Passenburg (um die Jahrhundertwende von der Dillenburger Indu­
striellenfamilie Grün bewohnt) findet sich im ersten Stockwerk im sog. Spie­
gelsaal an der Decke eine wundervolle Stuckarbeit eines italienischen Mei- 
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sters, die die vier Jahreszeiten darstellt: für den Frühling einen Blumenstrauß, 
den Sommer Ährengarben und für den Herbst eine Schale reifer Weintrauben. 
Diese den Herbst symbolisierenden Trauben sind darüber hinaus lediglich 
dekorativ gemeint, sofern nicht das gesamte Ensemble den Lauf der Zeit sym­
bolisieren soll. Für die Trauben selbst kann eine bestimmte Symbolik religiö­
ser Art (z. B. ich bin der rechte Weinstock, Joh. 15, 1-8) ausgeschlossen wer­
den, da religiöse Hinweise in der Darstellung völlig fehlen.

Aus noch älterer Zeit finden sich an zahlreichen Dillenburger Fachwerk­
häusern wunderschöne Weinornamente im Balkenwerk - und dies in einer 
Vielzahl wie sonst nirgends in Hessen, außerhalb der ausgesprochenen Wein­
gebiete. Auch für die aus der Zeit nach dem großen Brand 1723 entstandenen 
und erhaltenen Fachwerkverzierungen in Dillenburg, mit ausgesprochener 
Weinornamentik, dürfte eine symbolische Bedeutung auszuschließen sein. Es 
ist auch nicht anzunehmen, daß in diesen Verzierungen etwa der im heiligen 
Abendmahl genossenen Frucht des Weinstocks gedacht wurde.

Für die Dillenburger Weinornamente an den Fachwerkhäusern muß daher 
ein rein dekorativer Charakter angenommen werden. Nach Auskunft des 
Gießener Fachwerk-Forschers Hellmut Nachtigall werden von nahezu allen 
maßgeblichen Forschern Fachwerkverzierungen als religiöse Symbole abge­
lehnt. Hellmut Nachtigall bestätigte in diesem Zusammenhang, daß Weinor­
namente an hessischen Fachwerkhäusern sonst nur vereinzelt vorkommen. Es 
handelt sich im Blick auf den künstlerischen Wert52 der Verzierungen und 
deren Häufigkeit also um eine Dillenburger Eigentümlichkeit. Zwar finden 
sich auch in der Nachbarstadt Herborn einige prächtige Fachwerkhäuser mit 
schöner Weinornamentik, angesichts der Vielzahl der dort erhaltenen Fach­
werkbauten sind diese Häuser jedoch relativ selten.

Als Begründung für die Weinornamentik bleibt sonach die Beliebtheit gera­
de dieser Pflanze für zierende Darstellung und Dekoration, die wohl kaum 
anders als durch das daraus gewonnene Getränk vermittelt worden sein kann, 
denn reife Speisetrauben dürften die alten Dillenburger selten zu sehen und 
noch viel weniger zu schmecken bekommen haben, es sei denn als Lesehelfer 
im Rheingau, was insbesondere in Pestzeiten obrigkeitlich untersagt war.52 a 
So mag die Traube allenfalls ein Symbol für wünschbaren Wohlstand gewe­
sen sein, der sich in der damaligen Zeit vor allem durch die Fruchtbarkeit der 
Felder und des Bodens vermittelt hat und für die die Weintrauben mit der 
Vielzahl ihrer Beeren durchaus symbolhaft gelten konnte.

Die Dillenburger Weinberge

Das letzte Attribut einer Weinstadt erhält Dillenburg im Jahr 1811. Der 
Dillenburger Pfarrer und Ökonom, Kirchenrat Adam Ludwig Keller, erntete 
in diesem Jahr einen ziemlich guten Wein53. Knapp 100 Jahre zuvor - auch 
bereits zu einer Zeit, in der der Weinbau in Deutschland rückläufig war - 
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bestanden in Herborn - 8 km südlich - noch drei z. T. junge Weinbergspflan­
zungen, davon einer um 1524 am Dollberg, ein weiterer am Dillenburger 
Weg, 1719 urkundlich erwähnt, die aber aufgegeben wurden.54

Auch die Pflanzung im später so genannten „Weinberg“ war erst im 19. Jh. 
entstanden. Karl Löber55, der bekannte Heimatforscher, zitiert Daniel Becker, 
der über eine „recht günstige Anlage“ am südlichen Abhang des Schloßberges 
berichtet. Diese Anlage soll in den Jahren 1822, 1826, besonders aber 1834 
schöne Weine gebracht haben. Also gab es in Dillenburg sogar zwei Wein­
pflanzungen, von denen die in der Eberhard (Flur 6, Flurstück 33/4) gelegene 
dem gesamten Berg den noch heute gebräuchlichen Namen gab.55 a

Die im „Weinberg“ gezogenen Qualitäten bezeichnet Dr. Löber als 
„Rachenputzer“, obwohl er sich sonst verständnisvoll für diese Anlage aus­
spricht, „denn siehe wie viele Stunden am Tage liegt der Sonnenschein voll 
und prall auf ihr“.56

Wie lange genau diese Weinpflanzungen in Dillenburg im Ertrag standen, 
konnte bisher noch nicht ermittelt werden. Nach Größe und Umfang der jetzt 
im Weinberg wachsenden Eichen, dürften gut 100 Jahre seither vergangen 
sein. Mit Sicherheit stand jedenfalls die Pflanzung im Weinberg noch um 
1850, denn ein zeitgenössischer Stich Dillenburgs - vom Weinberg aus gese­
hen - zeigt im Bildvordergrund Rebstöcke an Pfählen, die unzweifelhaft als 
solche zu erkennen sind57.

Ob ein Beschluß des Dillenburger Magistrats vom Jahr 1896 tatsächlich 
echten Wein, von der Rebe vitis vinifera meint, konnte das städtische Archiv 
bislang noch nicht aufklären. Der Beschluß sah vor, in Dillenburg gekelterten 
Wein den gleichen Abgaben zu unterwerfen, wie dem von auswärts einge­
führten Wein. Ein solcher Beschluß macht eigentlich nur dann Sinn, wenn 
tatsächlich eine nennenswerte örtliche Produktion vorhanden ist.58

Für diese Produktion spricht auch die Anzeige des Dillenburger Schusters 
und Weinhändlers Heinrich Müller im Kreisblatt vom 19. 4. 1877, in der 
Müller in seinem Laden am Oranienplatz (heute Wilhelmsplatz) „Faß- und 
Flaschenwein - eigenes Gewächs - zum Ausverkauf“ anbot.59

Möglicherweise war Dillenburg - weitab von den deutschen Weinanbauge­
bieten, noch nicht von der Reblausverseuchung betroffen, die 1864 von Bonn 
aus ihre Verbreitung in Deutschland fand. Die letzten Weinberge bei Wetzlar 
sind jedenfalls in den siebziger Jahren des letzten Jahrhunderts Opfer der 
Reblauskatastrophe geworden.

Das 20. Jahrhundert

Vor dem Hintergrund des seit der Jahrhundertwende nochmals stark zu­
rückgehenden Weinbaus ist die Aktivität des Niederscheider Lehrers Brumm 
verständlich, der in Dillenburg Weinbaukurse und -Vorträge hielt.60 Unter 
anderem sprach er sich für den Anbau der Rebneuzüchtung „Noah“ aus, 
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einer aus den USA eingeführten reblausresistenten Sorte.61 Die „Noah“ konn­
te sich in Deutschland jedoch nicht durchsetzen, zumal sie wegen mangelnder 
Weinqualität von der Mehrzahl der deutschen Önologen abgelehnt wurde.62 
In Dillenburg wurde sie bestenfalls durch einen Hobby-Weinbauern ange­
baut. Der Name „Noah“ sollte an den ersten Weinbauern der Geschichte 
erinnern.

Der in den Jahren der Aktivitäten des Lehrers Brumm beginnende weitere 
Rückgang des Weinbaus hatte neben den Schäden durch die Verheerungen 
der Weinberge noch andere Ursachen. Zu diesem Rückgang beigetragen hatte 
auch die Politik des Militarismus, die nach dem Motto „Kanonen statt But­
ter“ in Deutschland eine karge Küche eingeführt hatte, zu der sich der Wein 
wie ein exotisches Getränk verhielt. Nach den Hungerwintern des ersten 
Weltkrieges und den Nöten der Inflationszeit sank der Pro-Kopf-Verbrauch 
der Deutschen auf 3,8 1 im (Rechnungsjahr 1925/26.62a Erst jetzt kam das 
„Aus“ für den Wein als Volksgetränk. Die Rebfläche in Deutschland sank 
von 120 000 ha um 190063 auf 45 000 ha im Jahr 1945.64

Die Maßnahmen der nationalsozialistischen Behörden zur Beförderung des 
Weinbaus waren mehr deklaratorischer Natur und eher Ausfluß der Blut- 
und Boden-Ideologie als ernstgemeinte Hilfe für die Winzer, die zumeist ihre 
gesamten Anlagen neu pflanzen mußten und wegen der bestehenden Unsi­
cherheit und Geldnot Investitionen in die technische Betriebsausrüstung hat­
ten unterlassen müssen.

Das 1936 veranstaltete „Fest der deutschen Traube und des Weines“ war 
da wenig hilfreich und blieb glücklicherweise ein Einzelfall, der im übrigen 
nur die Winzer verärgert hatte, weil die NS-Wirtschaftsbehörden Einheits­
preise festgesetzt hatten. So durfte eine 0,75 1 Flasche Wein lediglich für 0,75 
RM bzw. 0,2 1 für 0,25 RM verkauft werden.65 Bei diesen Einheitspreisen 
konnte freilich kein qualitativer Wettbewerb stattfinden, so daß die Winzer 
ihre besseren Qualitäten anläßlich dieser Aktion im Keller ließen.

Die damals angebahnte Patenschaft mit der Weinbaugemeinde Mußbach in 
der Rheinpfalz, die den „Dillenburger Patenwein“ lieferte, war nicht lange 
von Bestand.

Die Ereignisse dieses Jahrhunderts - in Dillenburg und anderswo - tragen 
im Blick auf die Situation des Weinbaus und des Weinkonsums vielfach einen 
negativen Charakter, so in Dillenburg z. B. die Schließung des einzigen Wein­
lokals: „Schneiders Stübchen“.

Als Hoffnungszeichen mag zu sehen sein, daß mit steigendem Qualitäts­
bemühen und -bewußtsein auf Produzenten- und Konsumentenseite auch der 
Weinkonsum allmählich wieder ansteigt: von 11 Litern 1946 auf immerhin 
26 Liter 1990 pro Jahr und Person.
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Der Oraniensteiner

Versöhnlich mag auch stimmen, jedenfalls aus Dillenburger Sicht, daß die­
ses Jahrhundert den Namen der Stadt als Heimat des Oraniergeschlechts mit 
dem Wein in Zusammenhang brachte. Eine von dem Institut für Rebenzüch­
tung und Rebenveredelung der Forschungsanstalt in Geisenheim gezüchtete 
Edelsorte - aus Riesling und Silvaner gekreuzt - erhielt den Namen „Ora­
niensteiner“, nach dem gleichnamigen Schloß der Enkeltochter Wilhelms von 
Oranien, Albertine Agnes von Nassau-Diez, nahe bei Limburg.66 Auch wenn 
der „Oranien-Wein“ wegen der hohen Ansprüche der Pflanze an Lage und 
Klima 67 und der verhältnismäßig geringen Ertragsmenge kaum Chancen auf 
dem Weinmarkt haben wird, so hat er doch immerhin den Namen „Oranien“ 
für alle Zeit in die Wein- und Rebsortengeschichte eingeführt.

36



Anhang:

Einstufung Dillenburger Fachwerkhäuser mit Weinornamentik 

innerhalb der Denkmaltopographie - Baudenkmale in Hessen, Lahn-Dill­
Kreis I, herausgegeben vom Landesamt für Denkmalspflege, Heinz Wionski, 
Verlag: Friedrich Vieweg & Sohn, Braunschweig/Wiesbaden, 1986

1. Kirchberg 2/4 - erbaut 1. Hälfte des 18. Jhs.
Kulturdenkmal wegen seiner geschichtlichen, künstlerischen und städte­
baulichen Bedeutung

2. Wilhelmsplatz 10 - Kulturdenkmal wegen geschichtlicher und städtebau­
licher Bedeutung, Fachwerkornamente mit besonderem künstlerischen 
Rang

3. Hauptstraße 83 - erbaut 18. Jh.
4. Hauptstraße 75 - erbaut frühes 18. Jh. - Kulturdenkmal wegen geschicht­

licher, künstlerischer und städtebaulicher Bedeutung
5. Hauptstraße 31 - erbaut 1. Hälfte des 18. Jh., Kulturdenkmal wegen sei­

ner künstlerischen Bedeutung
6. Hauptstraße 103 - erbaut im 18. Jh., Kulturdenkmal wegen seiner 

geschichtlichen, städtebaulichen und künstlerischen Bedeutung
7. Hauptstraße 18/20 - reiches Schnitzwerk, Kulturdenkmal wegen geschicht­

licher und städtebaulicher Bedeutung
8. Hüttenplatz 12 - erbaut Ende 17. Jh., Kulturdenkmal wegen seiner ge­

schichtlichen, künstlerischen und städtebaulichen Bedeutung
9. Hüttenplatz 2 - (Abbildung ohne Beschreibung)

Anhang: Maße und Münzen

Ort Fuder Ohm Viertel Maß

Dillenburg nach
Herborner Maß 930 Liter 155 Liter 7,75 Liter 1,72 Liter
Rheingau 1200 Liter (Stück) 150 Liter - 2 Liter
Rheinpfalz 1000 Liter 150 Liter - 2 Liter
Mosel 960 Liter 160 Liter - -
Sachsen 1000 Liter - - —
Nahe - - 8 Liter 1 Liter

Zur Zeit der Bürgermeisterrechnungen von 1523/24 bestanden in Dillenburg 
folgende Münz-Einteilungen:
1 Gulden = 24 Albus
1 Albus =12 Heller oder 8 Pfennige oder V2 Tournose
1 Goldgulden = 40 Albus
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Rebenveredelung wie folgt beschrieben:
1. Allgemeines

a) Kreuzung: Riesling x Silvaner
b) Sortentyp: rieslingartig
c) Ansprüche: gute - sehr gute Lagen, die einen guten Blüteverlauf gewährleisten, mittlere 

Böden
d) Widerstandsfähigkeit: etwas blüteempfindlich, sehr gute Winterfrostfestigkeit, geringe 

Anfälligkeit gegen Botrytis cinerea
e) Wuchs: mittel
f) Holzreife: besser als Riesling

2. Leistungseigenschaften
a) Ertrag: ca. 20% niedriger als Riesling
b) Mostgewicht: ca. 10 - 20 0 Öchsle höher als Riesling
c) Säure: ca. 1 - 2 %o höher als Riesling
d) Weinqualität: fruchtiger, rieslingartiger, körperreicher, ausdrucksvoller, reifer Wein

3. Phänologie: ähnlich wie Silvaner, etwa gleicher Reifebeginn wie Riesling, da festes Stiel­
gerüst und somit wenig Bodentrauben; Lese kann sehr spät erfolgen

4. Spezielle Eignung
Für Rieslingbetriebe besonders geeignet zur Gewinnung hochwertiger Qualitätsweine 
mit Prädikat

5. Weinbautechnik
Für Normallagen geeignet. Als Unterlage mittel- bis schwachwüchsige Sorten je nach 
Bodenart
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